
Deutscher Bundestag 
- Petitionsausschuss - 

 Berlin, 19. Mai 2008 
Tel. 35257 

 
 
 
 
 
 

Tagesordnung 
 
 
 

der 60. Sitzung (öffentlich) des Petitionsausschusses 
 
 
 

am Montag, dem 26. Mai 2008, 13.00 Uhr 
 
 

Berlin, Paul-Löbe-Haus 
 

Sitzungssaal 4.900 (Europasaal) 
 
 
 
 

I Allgemeine Bekanntmachungen 

II Beratung von 6 Petitionen zum Thema Gesundheitspolitik 

III Verschiedenes 

Zu TOP II: 

1 2-16-15-8271-XXXXXX, 813XX München 

Gesetzliche Krankenversicherung - Leistungen - 

- Der Petent begehrt eine gesetzliche Regelung des Berufsbildes 
"Blindenführhunde-Ausbilder" um "den Wildwuchs lebendsgefährdender, 
unqualifizierter deutscher Führhundeausbildung" zu beenden. - 



2 2-16-15-82714- XXXXXX, 362XX Ronshausen 

Hilfsmittel/Heilmittel 

- Mit der Petition wird das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG) beanstandet. - 

Zu diesem Anliegen liegen zurzeit 14 weitere sachgleiche Petitionen vor. 
 

3 2-16-15-2124- XXXXXX, 391XX Magdeburg 

Heilhilfsberufe 

- Der Petent möchte erreichen, dass die in der ehemaligen DDR erworbene 
Ausbildung zur Sprechstundenschwester zum Führen der Berufsbezeichnung 
Krankenschwester berechtigt. - 

4 2-16-15-2120- XXXXXX, 631XX Rodgau 

Arzneimittelwesen 

- Mit der Petition soll erreicht werden, dass alle Pharmaunternehmen im 
Bundesgebiet eine für jeden Bundesbürger uneingeschränkt zugängliche, 
rechtsverbindliche Auflistung über Art und Höhe ihrer Zuwendungen an 
Selbsthilfegruppen, Patientenorganisationen sowie Vereine im 
Gesundheitswesen im Internet öffentlich machen. - 

5 2-16-15-212- XXXXXX, 713XX Winnenden 

Gesundheitswesen 

- Die Petentin, eine Stiftung zur Verbesserung der Notfallhilfe, setzt sich für eine 
flächendeckende Vorhaltung von automatisierten externen Defibrillatoren (AED) 
zur wirksamen Bekämpfung des plötzlichen Herztodes ein. - 

6 2-16-15-2124- XXXXXX, 410XX Mönchengladbach 

Heilhilfsberufe 

- Mit der Petition wird eine Änderung des Rettungsassistentengesetzes mit dem 
Ziel angestrebt, die Befugnisse des Rettungsassistenten in Notfällen eindeutig 
zu regeln. - 

 


